
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1952/6/10 4Ob66/52
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.06.1952

Norm

AngG §26 Z2 III2a

Rechtssatz

Die Bestreitung des Anspruches des Dienstnehmers für seine Tätigkeit als ö3entlicher Verwalter sowie auf Ersatz von

in dieser Eigenschaft angeblich vorgestreckten Geldbeträgen stellt keinen Austrittsgrund dar.

Entscheidungstexte

4 Ob 66/52

Entscheidungstext OGH 10.06.1952 4 Ob 66/52

Schlagworte

SW: Arbeitnehmer, Angestellter, vorzeitige Auflösung, Ende, Beendigung, Arbeitsverhältnis, Dienstverhältnis, wichtiger

Grund, Streit
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